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Gremium Datum 

 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die Entgelt- und Benutzungsordnung für die Volkshoch-
schule Köln in der als Anlage 1 dieser Beschlussvorlage beigefügten Fassung. 
 
 

Ausschuss Schule und Weiterbildung 08.06.2015 

Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales 15.06.2015 

Finanzausschuss 15.06.2015 

Rat 23.06.2015 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2016 
a) Erträge    170.800 € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung für die Neufassung der Entgelt- und Benutzungsordnung der Volkshoch-
schule Köln zum 1. Semester 2016 

 
Die vorliegende Neufassung der Entgelt- und Benutzungsordnung für die Volkshochschule 
Köln dient dem Verbraucherinteresse an transparenten und klaren Regelungen in den Allge-
meinen Geschäftsbedingungen (AGB). Für die Bürgerinnen und Bürger, die die Angebote der 
Volkshochschule nutzen, sollen die notwendigen Regelungen über die Ausgestaltung ihres 
Vertragsverhältnisses damit noch deutlicher als in der Vergangenheit dargestellt werden. In-
sofern wurden Änderungen an den AGB-relevanten Bestimmungen der Entgelt- und Benut-
zungsordnung sowie redaktionelle Anpassungen vorgenommen. 
 
Zeitgleich werden zum 01. Semester 2016 die Teilnehmerentgelte erhöht. Diese Konsolidie-
rungsmaßnahme wurde bereits vom Rat in 2012 im Rahmen der Mittelfristigen Finanzpla-
nung für das Jahr 2016 beschlossen. Dies entspricht einer durchschnittlichen Erhöhung von 
rund 3,6 Prozent. Letztmalig wurden die Entgelte im Jahr 2008 erhöht. Die Anpassung der 
Teilnahmeentgelte erfolgt in Anlehnung an die allgemeine Preisentwicklung sowie aufgrund 
einer deutlichen Verbesserung der Lernbedingungen für die Kundinnen und Kunden durch 
den Wiedereinzug in das sanierte VHS-Studienhaus. Gesellschaftspolitisch besonders rele-
vante Angebote sind von der Erhöhung nicht betroffen. Durch die Entgelterhöhung kann ein 
Konsolidierungsbeitrag in Höhe von ca. 170.800 € erzielt werden. 
 
Eine wichtige Veränderung gibt es im Bereich der Eintrittsgelder für Menschen mit schwerer 
Behinderung mit einem Behinderungsgrad von 100 % oder mit einem >>B<< im Schwerbe-
hindertenausweis. Für diesen Personenkreis gab es bisher keine Ermäßigung bei der Volks-
hochschule. Einzige Ausnahme waren Teilnehmende, die Leistungen im Arbeitsbereich einer 
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anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen im Sinne des § 41 Sozialgesetzbuch IX er-
halten. Die Sonderstellung dieses einzelnen herausgehobenen Personenkreises ist jedoch 
nicht begründbar und geht in eine allgemeine Regelung über. Es wird damit eine Anglei-
chung mit anderen Dienststellen der Stadt Köln im Bereich der Ermäßigungen für behinderte 
Menschen angestrebt.  
 
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Änderungen: 

- Anpassung der Teilnahmeentgelte in § 3 Absatz 1 Punkte 2 und 3 der Entgelt- und 
Benutzungsordnung. 
 

- In § 4 Entgeltbefreiungen und Ermäßigungen: 
1. Wegfall der Entgeltbefreiung für Teilnehmende, die Leistungen im Arbeitsbereich 

einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen erhalten  
 
gleichzeitige Neueinführung der Ermäßigung für Inhaber eines Schwerbehinder-
tenausweises mit einem Behinderungsgrad von 100 % oder dem Merkmal „B“, und 

2. die erläuternde Klarstellung, dass Ermäßigungen nicht für Einzelveranstaltungen, 
Exkursionen und Prüfungen gelten. 
 

- Die Anerkennung der Gültigkeit von Ermäßigungsnachweisen wurde in § 4 dahinge-
hend geändert, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Anmeldung, sondern der Zeitpunkt 
des Kursbeginns ausschlaggebend für eine Ermäßigungsgewährung ist. 
 

- Es wurde der ergänzende Hinweis aufgenommen, dass bei einer Anmeldung über 
VHS-Online die Buchungsbestätigung auf elektronischem Wege versendet wird. 
 

- Die Möglichkeiten und finanziellen Konditionen des Wechsels in eine andere Veran-
staltung auf Wunsch des Kunden (Umbuchung) wurden in § 6 Abs. 2 teilnehmer-
freundlicher geregelt. Die Regelung des § 6 Abs. 5 wurde für den Kunden verständli-
cher formuliert. 
 

- Die Regelung des § 7 Abs. 5 über die Zahlungsmodalitäten wurde redaktionell an den 
§ 7 Abs. 4 angepasst. 
 

- Die Regelungen des § 8 Abs. 2 über die Abmeldungen wurden für den Kunden ver-
ständlicher formuliert. 

 

Anlagen 
1) Entgelt- und Benutzungsordnung der Volkshochschule Köln ab dem 01.Semester 

2016  
2) Synopse zur Entgelt- und Benutzungsordnung der Volkshochschule Köln 2012/2016 
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